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Wie stellen sich unsere

Gewerbe zum Handels-

vertrag mit Deutschland?

3n einer foeben tieröffent=
listen Singabe beê © cß ro e i j.
(Seroerbebereinê an
bie 33unbe§berfammlung gibt

biejer bie 9J?einunggäußerung ber am beutfcßen Vertrage
befonberê intereffierten getoerblicßen 33erufggruppen ge=

ftiißt auf einläßliche Srßebungen in biefen Streifen tunb.
Sluê biefen betaillierten Söeridjtett gebt unjroeibeutig

berbor, baß bie (Sroßjaßl ber (Seroerbe mit bem 3kr»
trag un§ufrieben ift.

33 ef rieb igt finb bie 33äder, bie Staffeefurrogate»
unb Teigroarenfabriten, bie 33iirfienbinber, Storbflecßter,
Tapezierer, Stürfdßner, ©cßubmadber, (Slaêmaler, ^St)oto=
grapßen, ©teinbauer, bie Stleininbuftrien cßemifcßer
jßrobutte, bie Slpotßefer, bie 2TSp£)aIt=, S53aci)S= unb
jtêbeftfabrifation, alfo 16 (Seroerbe ober 29,6 ißrojent
ber beteiligten (Seroerbe.

9îur teilroeife befrieöigt finb bie ©cßnißler,
Älabierfabrifanten, Spengler, SRefferfdjmiebe, (Solb» unb
©ilberarbeiter, (Slodengießer, günbßolä» unb Tinten»
fabrifanten, £>afner, Söagenbauer, Sattler unb Steife»

artitelfabrifanten, b. ß. 12 (Seroerbe ober 22 ißrojent
aber beteiligten (Seroerbe.

(San 5 uubefriebigt finb bie Stonbitoren, 33rauer,
ÜJJießger, (Särtucr, Wühler, ©cßreiner, ißofamenter, ©eiler,
Seinenbleicßer, ©cßneiber, |>utfabrifanten, 33ucßbrader,
Sitßograpßen, 33ucßbinber, ^artonnagefabrifen, gabri»
fanten ticßtempfinblid)cr ißapiere, bie Tonplatten»,
Stinberroagen», 33eIo», T)raßtgefled)te», Dfenfabrifen, bie
Äaffenfcßranf» unb Treforfabrifanteu, bie 3Berfjeug=,
(Slüßlampen» unb 3öanbußrenfabrifen, b. ß. 26 (Seroerbe
ober 48,4 ißrojeut aller beteiligten (Seroerbe.

2lu§ biefer Ueberficßt gebt ßerbor, baß bie mit bem
Vertrage nicßt jufriebenen (Seroerbe attcß mit fHiidffid^t
auf ißre roirtjdßaftlicße 33ebeutung — ttadb ÜDtaßgabe
ber beftäjäftigten ifîerfonen, bem ißrobuftionSroert unb
bergleicßen — überwiegen. @§ finb taufenbe bon Stteiftern
unb Arbeitern famt ißren Familien in itleibenfdEjaft
gebogen roorben.

ÜJian barf bie 83or= ober 9Jacï)teile eineg $oHtarifê
bejrn. £>anbel§bertrageê nicijt bloê nadj ber ^fälligen
33erminberung ber Steigerung einzelner ißofitionen be»

meffen. 2öie au§ ber (Singabe be§ ©dßroeiger. (Seroerbe»
bereinë ßerborgeßt, grünbet fidj bie Unzufriebenßeit ber
(Seroerbe borneßmlid) auf bie Tatfacße, baß ißre ûîo£)=

unb §ilfêftoffe §u ßocß belaftet finb, in ben .godanfäßen
oft teilt ricßtigeg 33erßältni§ groifcßen jenen unb ber

fertigen ÏBare befteßt. Teutjcßlanb ßatte meifteng fein
Sntereffe, unfere teilroeife ju ßocß angefeßten |föHe auf
8toß» unb §ilfêftoffe ßerabgubriiden, rooburdj unfere
(Seroerbefottlutrenj fäßiger geroorben roäre. @3 ton»
§entrierte feine Straft auf bie föerabbrüdurtg unterer
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Alles ist im Keim enthalten.
Alles Wachstum heißt „Entfalten".

UM stellen sied unsere

kewerbe xum fianUels

vertrag mit veutschlantl?

In einer soeben veröffent-
lichten Eingabe des Schwei z.
Gewer beVereins an
die Bundesversammlung gibt

dieser die Meinungsäußerung der am deutschen Vertrage
besonders interessierten gewerblichen Berufsgruppen ge-
stützt auf einläßliche Erhebungen in diesen Kreisen kund.

Aus diesen detaillierten Berichten geht unzweideutig
hervor, daß die Großzahl der Gewerbe mit dem Vcr-
trag unzufrieden ist.

Befriedigt sind die Bäcker, die Kaffeesurrogate-
und Teigwarenfabriken, die Bürstenbinder, Korbflechter,
Tapezierer, Kürschner, Schuhmacher, Glasmaler, Photo-
graphen, Steinhauer, die Kleinindustrien chemischer
Produkte, die Apotheker, die Asphalt-, Wachs- und
Asbestfabrikation, also 16 Gewerbe oder 29,6 Prozent
der beteiligten Gewerbe.

Nur teilweise befriedigt sind die Schnitzler,
Klavierfabrikanten, Spengler, Messerschmiede, Gold- und
Silberarbeiter, Glockengießer, Zündholz- und Tinten-
fabrikanten, Hafner, Wagenbauer, Sattler und Reise-
artikelfabrikanten, d. h. 12 Gewerbe oder 22 Prozent
aller beteiligten Gewerbe.

Ganz unbefriedigt sind die Konditoren, Brauer,
Metzger, Gärtner, Kübler, Schreiner, Posamenter, Seiler,
Leinenbleicher, Schneider, Hutfabrikanten, Buchdrucker,
Lithographen, Buchbinder, Kartonnagefabriken, Fabri-
kanten lichtempfindlicher Papiere, die Tonplatten-,
Kinderwagen-, Velo-, Drahtgeflechte-, Osenfabriken, die
Kaffenschrank- und Tresorfabrikanten, die Werkzeug-,
Glühlampen- und Wanduhrenfabriken, d. h. 26 Gewerbe
oder 48,4 Prozent aller beteiligten Gewerbe.

Aus dieser Uebersicht geht hervor, daß die mit dem
Vertrage nicht zufriedenen Gewerbe auch mit Rücksicht
auf ihre wirtschaftliche Bedeutung — nach Maßgabe
der beschäftigten Personen, dem Produktionswert und
dergleichen — überwiegen. Es sind taufende von Meistern
und Arbeitern samt ihren Familien in Mitleidenschaft
gezogen worden.

Man darf die Vor- oder Nachteile eines Zolltarifs
bezw. Handelsvertrages nicht blos nach der zufälligen
Verminderring der Steigerung einzelner Positionen be-
messen. Wie aus der Eingabe des Schweizer. Gewerbe-
Vereins hervorgeht, gründet sich die Unzufriedenheit der
Gewerbe vornehmlich auf die Tatsache, daß ihre Roh-
und Hilfsstoffe zu hoch belastet sind, in den Zollansätzen
oft kein richtiges Verhältnis zwischen jenen und der

fertigen Ware besteht. Deutschland hatte meistens kein

Interesse, unsere teilweise zu hoch angesetzten Zölle auf
Roh- und Hilfsstoffe herabzudrücken, wodurch unsere
Gewerbekvnkurrenz fähiger geworden wäre. Es kon-
zentrierte seine Kraft auf die Herabdrückung unserer
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©infubrgöEe für fertige ©robutte, bie wir famt ben
baraug gefertigten Materialien bon ®eutfd)lanb be=

gießen, £)iefe ïaftif ber ©ertraggftaaten war boraug»
gufetjen unb eg ift fdjon bor ©rfteEung beg ©eneral»
tarifg barauf aufmerffam gemacht worben.

S)er in $oEfragen Überaug fad)funbige ©uubegrat
Käufer fei. l)at fid) feiner $eit fetjr entfd)iebeu gegen
bie ïenbeng, bom Sluglanbe gu begiebenbe ©ob» unb
£>i!fgftoffe l)ölfer als notwenbig gu tarieren, unb über«
baupt gegen jebe Slrt bon gmonggöHen auggefprocben.
@r fa£) in benfelben eine ©efat)r für unfere Hinang»
politif fowof)! alg für unfere £>anbelgpolitif. Seiber fehlte
fein ©influfj bei ber fÇertigftellung beg ©eneralgoEtarifg.
Sag unferer £>anbelgpoIitif ift, baff nun biete
unferer Snbuftrien unb ©ewerbe Ijotje (Sittgangggölle
auf ©ob» unb §ülfgftoffen unb bafür allgu feljr herab»
gebrüdte, im ©erbältnig gum Slrbeitgwert gu geringe
$öEe auf fertigen ©robuften Ifaben. SDaburdj wirb bie

Äonturrengfä^igfeit in mandjen gewerblichen Slrtifeln
aufjerorbentlid) erfdjwcrt, wenn nidEjt gerabegu berun»
möglidjt! Slud) bie äoufumenteu leiben barunter; einen
©orteil gieljt eingig bie eibg. Staatgfaffe.

2Sag foE nun gefctjeljen? Sollen wir ben mülpam
abgefdjloffenen Vertrag abiebnen ©ewiff würben biele

SnbuftrieEe unb ©ewerbetreibenbe biefer Söfung gu»
ftimmen. 2)er Schweiger, ©ewerbeberein will aber bon
einem foldjen SIntrage abfegen, ba biefe grage nicht
bom Stanbpunft einer eingelnen ©rwerbggruppe aug
entfliehen werben folle nnb bürfe. „SBenu bagegen
bon anberer Seite ebenfallg Dppofition gegen ben ©er»

trag entftefft unb eg alg im allgemeinen Sanbcgintereffe
liegenb erachtet wirb, bem Vertrage feine ©eneljmigung
gu berfagen, fo werben bie ©ewerbe fid) biefem ©or»
geljen anfdjliefjen."

Sm gaEe ber ©enebmiguttg werben in ber (Singabe
beg Schweiger. ©ewerbebereing bie ©unbegbebörben er»
fudjt: „gngleid) and) bagjenige borfeljen gu wollen, wag
gur ©îilberung ber Schattenseiten beg ©ertrageg bei»

tragen fann." ^Darunter ift wol)I in erfter Sinie ge=
meint, eg folle bie ©unbegberfammlung (eutfpredjenb
einem ©orfcblage bon Sanbammann ©turner) burcb
einen ©unbegbefdjlufe biejenigen ©ofitionen beg ©eneral»
tarifeg wieber E)erabfe|en, welche nid)t burd) bie ©er»
träge gebuuben finb unb gegen beren §erabfe|ung wohl
niemanb ©infpradje ergeben würbe, wie bieg namentlich
bei bieten ©ob» unb fpilfgftoffen ber $afl ift. 3n gweiter
Sinie fönnten bie ©ertraggftaaten, mit benen ©ebing»
utigen gewiffer ©ofitionen bereinbart finb, in Slnfrage
gefegt werben, ob fie nidjt if>re ©inwiEigung gur Sien»

berumg geben woEten.
Slug ber ©iugabe gebt beuttic^j berbor, baff eg bem

Scbweigerifdben ©ewerbeberein nicfft etwa um extreme
ScbubgoflpolitiE, fonberu bielmebr um einen Sluggleidb
gwifcben ben ©robuftiongtoften gewerblicher Slrtifel beg
3n= nnb Sluglanbeg, alfo um ben eigentlichen boltg»
wirtfcbaftlicbcn 3t»ec! ber 3öHe ^ tun ift. ^nbem fie
in gablreidjen ©eifpieten aug ben gad)berichten ber ber»
fdjiebenften ©ewerbe ben ©adjweig liefert, baff biele
©ob» unb §ilfgfioffe gu bod), ja t)öt)er belaftet feien
alg bie aug ihnen gefertigten Söaren, glaubt fie mit
©echt fidj über bag ©rgebntg ber ©ertraggberbanblungen,
welche eine bauernbe Sd)äbigung gabireicher ©ewerbe
bebeutet, betlagen gu bürfen.

gJcdmii&owefcii.
llnfaEberfuherung an ben Sehrling&prüfungen. Saut

bem ©erid)t über bie Sebrlinggprüfungen pro 1904 hat
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Einfuhrzölle für fertige Produkte, die wir samt den
daraus gefertigten Materialien von Deutschland be-

ziehen. Diese Taktik der Vertragsstaaten war voraus-
zusehen und es ist schon vor Erstellung des General-
tarifs darauf aufmerksam gemacht worden.

Der in Zollfragen überaus sachkundige Bundesrat
Hauser sel. hat sich seiner Zeit sehr entschieden gegen
die Tendenz, vom Auslande zu beziehende Roh- und
Hilfsstoffe höher als notwendig zu taxieren, und über-
Haupt gegen jede Art von Finanzzöllen ausgesprochen.
Er sah in denselben eine Gefahr für unsere Finanz-
Politik sowohl als für unsere Handelspolitik. Leider fehlte
sein Einfluß bei der Fertigstellung des Generalzolltarifs.
Das Fazit unserer Handelspolitik ist, daß nun viele
unserer Industrien und Gewerbe hohe Eingangszölle
auf Roh- und Hülfsstoffen und dafür allzu sehr herab-
gedrückte, im Verhältnis zum Arbeitswert zu geringe
Zölle auf fertigen Produkten haben. Dadurch wird die

Konkurrenzfähigkeit in manchen gewerblichen Artikeln
außerordentlich erschwert, wenn nicht geradezu verun-
möglicht! Auch die Konsumenten leiden darunter; einen
Vorteil zieht einzig die eidg. Staatskasse.

Was soll nun geschehen? Sollen wir den mühsam
abgeschlossenen Vertrag ablehnen? Gewiß würden viele
Industrielle und Gewerbetreibende dieser Lösung zu-
stimmen. Der Schweizer. Gewerbeverein will aber von
einem solchen Antrage absehen, da diese Frage nicht
vom Standpunkt einer einzelnen Erwerbsgruppe aus
entschieden werden solle und dürfe. „Wenn dagegen
von anderer Seite ebenfalls Opposition gegen den Ver-
trag entsteht und es als im allgemeinen Landesinteresse
liegend erachtet wird, dem Vertrage seine Genehmigung
zu versagen, so werden die Gewerbe sich diesem Vor-
gehen anschließen."

Im Falle der Genehmigung werden in der Eingabe
des Schweizer. Gewerbevereins die Bundesbehörden er-
sucht: „zugleich auch dasjenige vorsehen zu wollen, was
zur Milderung der Schattenseiten des Vertrages bei-
tragen kann." Darunter ist wohl in erster Linie ge-
meint, es solle die Bundesversammlung (entsprechend
einem Vorschlage von Landammann Blumer) durch
einen Bundesbeschluß diejenigen Positionen des General-
tarifes wieder herabsetzen, welche nicht durch die Ver-
träge gebunden sind und gegen deren Herabsetzung wohl
niemand Einsprache erheben würde, wie dies namentlich
bei vielen Roh- und Hilfsstoffen der Fall ist. In zweiter
Linie könnten die Vertragsstaaten, mit denen Beding-
ungen gewisser Positionen vereinbart sind, in Anfrage
gesetzt werden, ob sie nicht ihre Einwilligung zur Aen-
derung geben wollten.

Aus der Eingabe geht deutlich hervor, daß es dem
Schweizerischen Gewerbeverein nicht etwa um extreme
Schutzzollpolitik, sondern vielmehr um einen Ausgleich
zwischen den Produktionskosten gewerblicher Artikel des

In- und Auslandes, also um den eigentlichen Volks-
wirtschaftlichen Zweck der Zölle zu tun ist. Indem sie
in zahlreichen Beispielen aus den Fachberichten der ver-
schiedensten Gewerbe den Nachweis liefert, daß viele
Roh- und Hilfsstoffe zu hoch, ja höher belastet seien
als die aus ihnen gefertigten Waren, glaubt sie mit
Recht sich über das Ergebnis der Vertragsverhandlungen,
welche eine dauernde Schädigung zahlreicher Gewerbe
bedeutet, beklagen zu dürfen.

Uerbandstvesen.
Unfallversicherung an dcn Lehrlingàprûfungen. Laut

dem Bericht über die Lehrlingsprüfungen pro 1904 hat
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